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_	Relevanter	Auszug	aus	§	28b	IfSG	
1) Arbeitgeber und Beschäftigte dürfen Arbeitsstätten, in denen physische Kontakte 
von Arbeitgebern und Beschäftigten untereinander oder zu Dritten nicht ausgeschlos-
sen werden können, nur betreten und Arbeitgeber dürfen Transporte von mehreren 
Beschäftigten zur Arbeitsstätte oder von der Arbeitsstätte nur durchführen, wenn 
sie geimpfte Personen, genesene Personen oder getestete Personen im Sinne des § 2 
Nummer 2, Nummer 4 oder Nummer 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind und einen Impfnach-
weis, einen Genesenennachweis oder einen Testnachweis im Sinne des § 2 Nummer 
3, Nummer 5 oder Nummer 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverord-
nung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) mit sich führen, zur Kontrolle verfüg-
bar halten oder bei dem Arbeitgeber hinterlegt haben. Sofern die dem Testnachweis 
zugrunde liegende Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist, darf diese abweichend 
von § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. 
Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) maximal 48 Stunden zurückliegen. Abweichend von 
Satz 1 ist Arbeitgebern und Beschäftigten ein Betreten der Arbeitsstätte erlaubt, um
1. 
unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme ein Testangebot des Arbeitgebers zur Erlan-
gung eines Nachweises im Sinne des § 4 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 6. September 2021 (BAnz AT 09.09.2021 V1) geändert worden ist, wahrzuneh-
men oder
2. 
ein Impfangebot des Arbeitgebers wahrzunehmen.
Der Arbeitgeber hat seine Beschäftigten bei Bedarf in barrierefrei zugänglicher Form 
über die betrieblichen Zugangsregelungen zu informieren.
(2) […]

(3) Alle Arbeitgeber sowie die Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrich-
tungen und Unternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der Verpflichtungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 durch Nachweiskontrollen täglich zu überwachen 
und regelmäßig zu dokumentieren. Alle Arbeitgeber und jeder Beschäftigte sowie Be-
sucher der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen sind ver-
pflichtet, einen entsprechenden Nachweis auf Verlangen vorzulegen. Soweit es zur 
Erfüllung der Pflichten aus Satz 1 erforderlich ist, darf der Arbeitgeber sowie die Lei-
tung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen zu diesem 
Zweck personenbezogene Daten einschließlich Daten zum Impf-, Sero- und Teststa-
tus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verarbeiten. Die Daten 
dürfen auch zur Anpassung des betrieblichen Hygienekonzepts auf Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung gemäß den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes verwendet 
werden, soweit dies erforderlich ist. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt 
entsprechend. Die zuständige Behörde kann von jedem Arbeitgeber sowie von den 
Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen die zur 
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Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte verlangen. […] 
Die nach Satz 3 und nach Satz 8 erhobenen Daten sind spätestens am Ende des sechs-
ten Monats nach ihrer Erhebung zu löschen; die Bestimmungen des allgemeinen Da-
tenschutzrechts bleiben unberührt.
[…]

_	ERhEbunG	dER	3G-nAchwEISE	untER	bEAchtunG	folGEndER	PunktE:
1.	unterweisung	der	Mitarbeiter*Innen
die	Mitarbeiter*Innen	werden	in	die	betriebliche	Maßnahmen	zum	Infektions-
schutz	vor	SARS-coV-2	einschließlich	der	3G-nachweise	unterwiesen.
2.	für	das	homeoffice	sind	keine	3G-nachweise	zu	erheben,	nur	für	die	Arbeits-
stätte	und	auch	nur	dann,	wenn	ein	physischer	kontakt	(gemeint	ist,	dass	sich	
mehr	als	eine	Person	in	unmittelbarer	nähe	befindet,	eine	körperliche	berührung	
ist	nicht	erforderlich)	nicht	ausgeschlossen	werden	kann	(einzelne	Reinigungskräf-
te,	die	nach	den	betriebszeiten	tätig	sind,	müssen	daher	keinen	nachweis	erbrin-
gen).
3.	die	dokumentation	ist	vor	dem	Zugriff	unbefugter	geschützt.
da	es	sich	bei	den	3G-nachweisen	nach	allgemeiner	Ansicht	um	Gesundheits-
daten	handelt,	sind	diese	besonders	vertraulich	zu	behandeln	und	ist	die	Prüfung	
und	Verarbeitung	auf	die	überprüfende	Person	Anja	Samulewitsch	begrenzt,	die	
sich	explizit	zur	Verschwiegenheit	verpflichtet.
4.	die	3G-nachweise	werden	vor	dem	betreten	der	Arbeitsstätte	
durch	Arbeitgeber/beschäftigte	erhoben.
den	beschäftigten	wird	bei	bedarf	barrierefrei	die	Zutrittsregelungen	zur	Arbeits-
stätte	mitgeteilt.
5.	den	betroffenen	wird	eine	datenschutzerklärung	ausgehändigt	
beim	erstmaligen	3G-nachweis.
6.	3G-nachweis	und	Gültigkeit
die	betroffenen	Personen	können	frei	entscheiden,	welche	form	des	3G-nach-
weises	erbracht	wird,	geimpfte	und	ungeimpfte	beschäftigte	können	z.	b.	auch	
tägliche	tests	vorlegen.	wenn	ein	Impfnachweis	oder	ein	Genesenennachweis,	der	
mindestens	bis	zum	19.	März	2022	gültig	ist,	vorgelegt	wird,	ist	eine	weitere	Prü-
fung	nicht	mehr	erforderlich,	die	betreffenden	Personen	müssen	den	nachweis	
aber	bei	sich	führen,	damit	er	bei	einer	kontrolle	durch	die	zuständige	behörde	
vorgelegt	werden	kann,	z.b.	als	QR-code	auf	dem	Smartphone,	Impfpass,	doku-
mentiert	im	unternehmen	etc.
läuft	ein	Genesenennachweis	zu	einem	Zeitpunkt	vor	Ablauf	des	19.	März	2022	
ab,	muss	nach	dem	Ablauf	ein	erneuter	3G-nachweis	erbracht	werden.
Ein	Antigen-Schnelltest	darf	zum	Zeitpunkt	des	betretens	der	Arbeitsstätte	nicht	
älter	als	24	Stunden	sein,	ein	PcR	oder	Poc-PcR	testnachweis	ist	abweichend	hier-
von	48	Stunden	gültig.
die	dokumentation	zum	konkreten	3G-nachweis	wird	pro	Person	individuell	
geführt.
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_REGElfRIStEn	füR	dIE	löSchunG	dER	dAtEn
der	Gesetzgeber	hat	vielfältige	Aufbewahrungspflichten	und	-fristen	erlassen.	
nach	Ablauf	dieser	fristen	werden	die	entsprechenden	daten	routinemäßig	ge-
löscht,	sofern	sie	zur	Vertragserfüllung	nicht	mehr	erforderlich	sind.	
nachweise	werden	spätestens	am	Ende	des	sechsten	Monats	nach	Ihrer	Erhebung	
gelöscht.	hierbei	handelt	es	sich	um	eine	höchstdauer.	fällt	die	Erforderlichkeit	
vorher	weg,	sind	die	nachweise	bereits	vorher	zu	löschen.

_dAtEnAuSkunftSERtEIlunG	GEGEnübER	öffEntlIchEn	StEllEn	
nAch	AuffoRdERunG	(AuSkunftSVERfAhREn)
Auskünfte	an	öffentliche	Stellen,	behörden,	Polizei,	Staatsanwaltschaft	oder	Ge-
richte	setzten	eine	schriftliche	Anfrage	der	Staatsanwaltschaft	oder	eine	richter-
liche	Anordnung	voraus.	Zweck	und	Grund	müssen	nachvollziehbar,	die	Erforder-
lichkeit	gegeben	und	begründbar	sein,	ansonsten	erfolgt	keine	Auskunft.

beckum,	den	01.01.2022

das


